
Anmerkungen zu lfd. Nr. 10 GebVerm 

      

  

1. Mit den Gebühren nach lfd. Nr. 10 sind sämtliche erforderlichen Leistungen zur Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Sonderungen und Abmarkungen  
sowie die Gebühren nach lfd. Nr. 2.1 und 2.3 abgegolten. Kosten für Vermarkungsmaterial von mehr als 3,00 EUR je Stück sind zusätzlich zu erheben. 
 

  

2. Erstreckt sich ein Antrag auf mehrere räumlich oder zeitlich getrennte Teile oder auf mehrere Vermessungs- und Katasteramtsbezirke, sind die Gebühren  
nach lfd. Nr. 10.1 und 10.3 für jeden Teil zu erheben. 
 

  

3. Werden Gebäude mit einem Herstellungswert von mehr als 100 000,00 EUR im Auftrag der Antragstellerin oder des Antragstellers zusammen mit einer  
Grenzbestimmung eingemessen, ermäßigt sich die Gebühr nach lfd. Nr. 10.1 um 50 v. H. 
 

  

4. Bei der Grenzbestimmung nach lfd. Nr. 10.3 ist jeder wiederhergestellte sowie jeder Grenzpunkt einer festgestellten Grenze zu zählen, der in der  
Grenzniederschrift dargestellt ist. 
 

  

5. Die Gebühr nach lfd. Nr. 10.3.2.2 ist nicht für Grenzpunkte anzusetzen, deren lineare Abweichungen zwischen den im Liegenschaftskataster nachgewiesenen  
und den örtlich bestimmten Koordinaten mehr als 0,07 m betragen. Diese Grenzpunkte sind nach lfd. Nr. 10.3.2.1 abzurechnen. 
 

  

6. Wird in einer bestehenden Flurstücksgrenze oder deren Verlängerung ein neuer Grenzpunkt festgelegt, der nicht als Grenzpunkt nach lfd. Nr. 10.4.2 oder  
als Schnittpunkt nach lfd. Nr. 10.5 abzurechnen ist, ist für die Prüfung des Anfangs- und Endpunktes dieser Flurstücksgrenze jeweils die Gebühr nach  
lfd. Nr. 10.3.1, 10.3.2 oder 10.3.3 zu erheben. Dies gilt auch für den Fall, dass anstelle des Anfangs- und Endpunkts Kontrollpunkte bestimmt werden. 
 

  

7. Werden für den Anfangs- und Endpunkt einer bestehenden Flurstücksgrenze bereits Gebühren nach lfd. Nr. 10.3 erhoben, ist für die Bestimmung von  
Schnittpunkten anstelle der Gebühr nach lfd. Nr. 10.5 die Gebühr nach lfd. Nr. 10.4 zu erheben. 
 

  
8. Bei Vermessungen zur Bildung neuer Flurstücke ist stets eine Gebühr nach lfd. Nr. 10.3 zu erheben, mindestens aber die Gebühr nach lfd. Nr. 10.3.3. 

 

  
9. Als abgemarkt gelten auch Grenzpunkte, deren Grenzmarken gehoben, gesenkt, gerade gerichtet oder entfernt wurden. 

 

  

10. Der Bodenwert der vermessenen und neuen Flurstücke ist in der Regel auf der Grundlage des Bodenrichtwerts zu ermitteln. Weicht die Qualität der neu 
gebildeten Flurstücke von derjenigen des Bodenrichtwertgrundstücks ab, ist die neue Qualität der Flurstücke zu berücksichtigen. Ein vereinbarter Kaufpreis  
kann als Orientierungshilfe dienen. Bei reinen Grenzbestimmungen sind 50 v. H. des Bodenwerts  der Flurstücke maßgebend, die an die bestimmten  
Grenzpunkte angrenzen. 
 

  

11. Steht bei lang gestreckten Anlagen mit bis zu 100 m Länge ein geeigneter Kaufpreis als Grundlage für die Festsetzung des Bodenwerts nicht zur Verfügung, 
ist in Siedlungsgebieten 50 v. H. des Bodenwerts und in den übrigen Gebieten der volle Bodenwert der angrenzenden Flurstücke anzusetzen. Es ist nur die  
Teilfläche der lang gestreckten Anlage anzusetzen, die unmittelbar an der zu bestimmenden Grenze liegt, mindestens jedoch 20 m. 
 

  

12. Der Bodenwert eines neuen Flurstücks ist bei der Gebührenbemessung nicht zu berücksichtigen, wenn dessen Grenzen nur im liegenschaftsrechtlich  
unbedingt notwendigen Umfang bestimmt werden und es größer ist als drei Viertel des Stammflurstücks. 
 

  
13. Wirken Feldgeschworene oder von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber gestellte Hilfskräfte an der Abmarkung mit, sind die Gebühren um bis zu 6,50 EUR  

je angefangene Arbeitshalbstunde der eingesetzten Person zuzüglich der zu erstattenden Auslagen zu reduzieren, höchstens jedoch bis zur Gebühr nach lfd. Nr. 10.6. 

(ÖbVIVO Rheinland-Pfalz) Landesverordnung über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure vom 22.06.2008- (GVBl. 05,S.249,BS 2191-2), i.V.m. der 1. LVO zur Änderung der LVO auf dem Gebiet des amtlichen 
Vermessungswesens vom 05.12.2007 (GVBl. 07,S.320) letzte Änderung in Kraft getreten am 01.10.2008 (GVBl. 08,S.198). 


